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An das 

Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
1014 W i e n 

Bille in der Antwort die 

Gesc:härtszahl dieses 

Schreibens anführen. 

. VCd8ilt 
Be t r e f f: E n t w u r f ein er N 0 v e 11 e zum S c h ü 1 e r - l-__ :.:-=:::-:.::_. __ -�_ . .,.--""1?,.-__ _ 

beihilfengesetz 1983; Stellungnahme 

Zu Zahl 12.691/1-111/2/85 vom 18. Februar 1985 

Zum· übersandten Entwurf einer Novelle zum Schülerbeihilfenge-

setz 1983 wird wie folgt Stellung genommen: 

Zu Art. I Z. 3 (§ 5 Z. 2 ) : 

Nach der vorgesehenen Änderung dieser Bestimmung soll 

In\estitionsrücklage im Sinne des § 9 des Einkommensteuergesetzes 1972 

bei der Ermittlung des E inkommens berücksichtigt werden. 

·die 

Die Investitionsrücklage vermindert den steuerlichen Gewinn. 

Zweck dieser investitionsfördernden Bestimmung des § 9 des 

Einkommensteuergesetzes 1972 ist es, dem Unternehmer die Bi1-

dung von kurzfristigem Eigenkapital für Investitionszwecke 

steuerfrei zu ermöglichen. Die dafür besti mmten Betriebsmi ttel 

können daher vom Unternehmer nicht für Zwecke des Unterhaltes 

oder sonstiger Privatentnahmen verwendet werden. 

Im übrigen wirkt sich die Auflösung von Investitionsrücklagen, 

sofern sie nicht bestimmungsgemäß verwendet wurden, nicht 

nur gewinnerhöhend aus, es kann sogar zu einem Zuschlag bis 

zu 20 v. H. des aufgelösten Betrages kommen. Damit ist eine 

entsprechende Erhöhung von Gewinn und Einkommen verbunden, 

womit die in früheren Jahren bei steuerfreien Rücklagenzu-
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weisungen erreichte Verminderung der Steuerbemessungsgrund-. 

lage kompensiert wird. Auf diesen Umstand wird im vorliegenden 

Entwurf nicht Bedacht genommen. Die vorgesehene Änderung des 

§' 5 Z. 2 erscheint daher sachlich unausgewogen. 

Zu Art. I Z . .5 bis 7 (§ 9 Abs. 4, § 10 Abs. 7 und § 11 Abs. 5): 

Nach der bisherigen Regelung des § 9 Abs. 4 bzw. des § 11 

Abs. 5 bestand hinsichtlich des Vermögens dann kein Anspruch 

auf Beihilfe, wenn das Vermögen der leiblichen Eltern (Wahl­

eltern), des Schülers und dessen Ehegatten S 500.000,-- bz\v'. 

S 300.000,-- überstieg. Nach dem vorliegenden Ent\v'urf soll 

nunmehr ein Anspruch auf Schülerbeihilfe entfallen, wenn die 

Eltern des Schülers, er selbst oder ein Ehegatte Vermögen­

steuer zu zahlen haben . bz\v'. bei ausländischen Vermögen zu 

zahlen hätten. Dabei gilt als Vermögen bei unbeschränkt Ver-

mögensteuerp f 1 ich ti gen das Vermögen im Sinne des § 7 Z. 
li t ,  Cl des i,"ermögensleuergesetzes 1954, das ist das Gesam�-

vermögen abzüglich der Freibeträge. Bei Personen, die nur 

beschränkt vermögensteuerpflichtig oder im Inland nicht ver­

mögenssteuerpflichtig sind, ist der Hert des erklärten Aus­

landsverm ögens m itzuberücksichtigen (§ 7 Abs. 1 z\v'eiter Satz 

des Schülerbeihilfengesetzes 1983). Bei der Erm ittlung des 

Gesam tverm �gens (Inlandsvermögens) ist das Be\v'ertungsgesetz 

anzu\v'enden. Dieses sieht eine Reihe von sachlichen Befreiungs­

regelungen bzw. von besonderen Bewertungsm aß stäben vor. Das 

auf Grund der Vorschriften der §§ 18 ff. des Bewertungsge­

set z e s und na c h Ab zug der Fr e i be t r ä g e er mit tel t e ver m ö g e n­

steuerpflichtige Vermögen sagt daher wenig über eine mögliche 

Nutzung des Vermögens zur Deckung des Lebensunterhaltes aus. 

Insbesondere können auf Grund sachlicher und persönlicher 

Befreiungsbestimmungen (wie für Sparguthaben, Barverm ögen, 

Beteiligungen) mitunter bedeutende, mehr oder weniger frei 

verwertbare Vermögensteile für die Ermittlung des Gesamtvermö­

gens auß er Ansatz bleiben, wogegen andere Vermögenswerte voll 

zum Tr ag en kommen. Di e v or gesehen e Lö sun g führ t zu sach li ch 

nicht gerechtfertigten Differenzierungen, weil die Verwert­

barkeit des Vermögens zu Zwecken des Lebensunterhaltes als 

in diesem Fall sich rlich ausschlaggebender Umstand völlig 

unberücksichtigt bleib • 
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Zu Art. I Z. 8 (§ 12 Abs. 6): 

Durch die unterschiedlichen Zeiträume für die Ermittlung des 

Einkommens bei unselbständig Beschäftigten und bei Personen, 

di e zur Ei nkommens t euer v eran lag t we rden , er ge ben sich ta t­

sächlich insoweit Verzerrungen, als das Einkommen laut Einkom­

mensteuerbescheid gegenüber Lohneinkünften zeitlich später 

feststeht. Ein diesbezüglicher Ausgleich erscheint daher ge­

rechtfertigt. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der·Bundesländer 
beim Am� der Niederästerr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleram�-Ver=assungsdienst, Wien 

an das Prä�dium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen � , 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e ·1 n 

Landesamtsdirektor 

F.d�d.A. : 

/J� 
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